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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname Tiger Fenster Turen Decklack M

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Beschichtungsstoff flr gewerbliche oder Ver-
braucher-Verwendungen.

Verwendungen, von denen abgeraten wird Jede nicht oben angefuhrte Verwendung.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstralRe 11
Bornheim

Deutschland

Telefon: +49 6348 6000
E-Mail: qualitaetsmanagement@hornbach.com

Notrufnummer
Land Name Telefon
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale (Poison Informati- +43 1 406 43 43
ons Center)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1

2.2

2.3

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fir die Einstufung gemaf der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.
Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort nicht erforderlich
- Piktogramme nicht erforderlich

- Ergdnzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Sonstige Gefahren
Nicht in die Hande von Kindern und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Reste ordnungsgemaf3 entsorgen
(Problemstoffsammlung, Entsorgungsunternehmen). Leere Behalter sind dem Verwertungssystem zuzufiihren.
Bei der Verarbeitung des Produkts sind die Ublichen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs Wasserbasierte Polymerdispersionen mit Pig-
menten und anderen Zusatzstoffen.

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol CAS-Nr. 1-<3 Eye Irrit. 2/ H319
112-34-5

EG-Nr.
203-961-6

Index-Nr.
603-096-00-8

REACH Reg.-Nr.
01-2119475104-44-xXXX

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on CAS-Nr. 0,0015-<0,036 Acute Tox. 4 / H302
2634-33-5 Acute Tox. 2/ H330
Skin Irrit. 2/ H315
EG-Nr. Eye Dam. 1/H318
220-120-9 Skin Sens. 1A/ H317
Aquatic Acute 1/ H400
Index-Nr. Aquatic Chronic 1/H410
613-088-00-6

REACH Reg.-Nr.
01-2120761540-60-xxxx

Stoffname Spezifische Konzentrations- M-Faktoren ATE Expositionsweg
grenzen
1,2-Benzisothiazol- Skin Sens. 1A; H317: C > 0,036 % M-Faktor 450 M9y, oral
3(2H)-on (akut) =1 0,21 mg/|/z?h inhalativ: Staub/Ne-
M-Faktor bel
(chronisch) =
1
Anmerkungen

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16. Dieses Gemisch beinhaltet > 1% Titandioxid (CAS 13463-67-7). Die Einstu-
fung von Titandioxid in Anhang VI gilt nicht fur dieses Gemisch gemaR der Anmerkung 10.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat
einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tGber den Mund verabreichen. Alle kon-
taminierten Kleidungsstuicke sofort ausziehen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn még-
lich, dieses Etikett vorzeigen).

Nach Inhalation

Fur Frischluft sorgen. Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und
Erste-Hilfe-MaBnahmen einleiten.

Nach Kontakt mit der Haut

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Berihrung mit der Haut beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort auszie-
hen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden!.
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Nach Beruhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Bei Berihrung mit den Au-
gen sofort griindlich mit Wasser abspuilen und Arzt konsultieren. Augenlider gedffnet halten und mindestens
10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Ruhig
stellen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2), BC-Pulver, Sprihwasser, Alkoholbestandiger Schaum, Sand

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernsthafte gesund-
heitliche Schaden verursachen. Bildung explosiver Staub-Luft-Gemische mdglich. Dampfe kdnnen mit Luft ein
explosives Gemisch bilden. Brennbar.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser
nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbe-
kampfung mit tblichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen. Sicherstellen einer ausreichenden Beliftung. Vermeiden von Staubentwick-
lung.
Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Wasch-
wasser zurtickhalten und entsorgen. Mit viel Wasser verdinnen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen

Abdecken der Kanalisationen, Kontaminiertes Material in Originalbehalter flllen, Behalter schlie3en und
als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschiittete Mengen aufnehmen: Sdgemehl, Kiesel-
gur (Diatomit), Sand, Universalbinder

Geeignete Rickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.
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Weitere Angaben betreffend Verschutten und Freisetzung
In Originalbehaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8. Unver-
tragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MalRnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung able-
gen. Bewahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fir Chemikalien
keine Gefal3e, die Ublicherweise fir die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Ge-
trénken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Durch Entzindbarkeit bedingte Gefahren
Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Beherrschung von Wirkungen

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. An einem
gut belUfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Fur gute Bellftung sorgen!. Gedffnete Be-
halter sorgfaltig verschlieBen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.

In Originalbehaltern aufbewahren. Lagertemperatur von 10 °C/50 °F und bis 30 °C/86 °F.

Gegen aullere Einwirkungen schiitzen, wie
Frost

7.3 Spezifische Endanwendungen
Fiir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Lan Arbeitsstoff CAS- Iden | SMW | SMW KzZwW KzZwW Mow Mow | Hin- | Quel-

d Nr. tifi- | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | weis le
ka- m3] m3] m3]
tor

AT Kohlenwasser- MAK 1.200

stoffe, C10-C13,
n-Alkane, Isoal-
kane, ringfor-

mige Verbin-
dungen, < 2%
Aromaten
AT Butyldiglykol 112-34- | MAK 10 67,5 15 101,2 GKV
5
AT Titandioxid 13463- | MAK 5 10 r, GKV
67-7 (60 dust
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Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Lan Arbeitsstoff CAS- Iden | SMW | SMW KzZwW KzZwW Mow Mow | Hin- | Quel-
d Nr. tifi- | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | [ppm] | [mg/ | weis le
ka- m3] m3] m3]
tor
min)
EU 2-(2-Bu- 112-34- I0- 10 67,5 15 101,2 2006/
toxyethoxy)eth 5 ELV 15/EG
anol
Hinweis
dust als Staub
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von
15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Uberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengangige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fur

einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Relevante DNEL von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- | Schutzziel, Ex- | Verwendung in Expositions-
punkt lenwert positionsweg dauer
2-(2-Bu- 112-34-5 DNEL 67,5 Mensch, inhala- Arbeitnehmer chronisch - syste-
toxyethoxy)etha- mg/m3 tiv (Industrie) mische Wirkun-
nol gen
2-(2-Bu- 112-34-5 DNEL 67,5 Mensch, inhala- Arbeitnehmer chronisch - lokale
toxyethoxy)etha- mg/m3 tiv (Industrie) Wirkungen
nol
2-(2-Bu- 112-34-5 DNEL 101,2 Mensch, inhala- Arbeitnehmer akut - lokale Wir-
toxyethoxy)etha- mg/m3 tiv (Industrie) kungen
nol
2-(2-Bu- 112-34-5 DNEL 83 mg/kg | Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - syste-
toxyethoxy)etha- KG/Tag (Industrie) mische Wirkun-
nol gen
1,2-Benzisothiazol- | 2634-33-5 DNEL 6,81 Mensch, inhala- Arbeitnehmer chronisch - syste-
3(2H)-on mg/m3 tiv (Industrie) mische Wirkun-
gen
1,2-Benzisothiazol- | 2634-33-5 DNEL 0,966 Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - syste-
3(2H)-on mg/kg (Industrie) mische Wirkun-
KG/Tag gen

Relevante PNEC von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkom- Expositions-
punkt lenwert partiment dauer
2-(2-Bu- 112-34-5 PNEC 1,1 MYy Wasserorganis- SuRwasser kurzzeitig (ein-
toxyethoxy)etha- men malig)
nol
2-(2-Bu- 112-34-5 PNEC 0,11 M9y, Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (ein-
toxyethoxy)etha- men malig)
nol
2-(2-Bu- 112-34-5 PNEC 200 M9y Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
toxyethoxy)etha- men malig)
nol
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8.2

Relevante PNEC von Bestandteilen

3(2H)-on

ganismen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkom- Expositions-
punkt | lenwert partiment dauer
2-(2-Bu- 112-34-5 PNEC 4.4 mg/kg Wasserorganis- StRwassersedi- kurzzeitig (ein-
toxyethoxy)etha- men ment malig)
nol
2-(2-Bu- 112-34-5 PNEC 0,44 mg/kg Wasserorganis- Meeressediment kurzzeitig (ein-
toxyethoxy)etha- men malig)
nol
2-(2-Bu- 112-34-5 PNEC 0,32™M9/yq | terrestrische Or- Boden kurzzeitig (ein-
toxyethoxy)etha- ganismen malig)
nol
1,2-Benzisothiazol- | 2634-33-5 PNEC 4,03 M9y, Wasserorganis- SuRwasser kurzzeitig (ein-
3(2H)-on men malig)
1,2-Benzisothiazol- | 2634-33-5 PNEC 0,403 M9/, | Wasserorganis- Meerwasser kurzzeitig (ein-
3(2H)-on men malig)
1,2-Benzisothiazol- 2634-33-5 PNEC 1,03 MYy, Wasserorganis- Klaranlage (STP) kurzzeitig (ein-
3(2H)-on men malig)
1,2-Benzisothiazol- | 2634-33-5 PNEC 49,9 M9/ 4 | Wasserorganis- SuRwassersedi- kurzzeitig (ein-
3(2H)-on men ment malig)
1,2-Benzisothiazol- | 2634-33-5 PNEC 4,99 H9/,4 | Wasserorganis- | Meeressediment kurzzeitig (ein-
3(2H)-on men malig)
1,2-Benzisothiazol- 2634-33-5 PNEC 3 mg/kg terrestrische Or- Boden kurzzeitig (ein-

malig)

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Luftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).

Hautschutz
- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh.
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprifen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit
der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Als Spritzschutz fur kurzfristige Arbeiten Schutzhandschuhe aus Latex- oder PVC benutzen. Latex: Durchbruch-

zeit > 480 min, Materialstarke 0,5 mm / PVC: Durchbruchzeit> 60 min, Materialstarke 0,2 mm.

- Sonstige Schutzmalinahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird

empfohlen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz

Beim Verspriihen geeignetes Atemschutzgerat anlegen. Kombinationsfiltergerat (EN 141). Partikelfiltergerat
(EN 143). Typ: A-P2 (Kombinationsfilter fur Partikel und organische Gase und Dampfe, Kennfarbe: Braun/WeiR).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt Originalbehalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisati-

on oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Osterreich: de
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Aggregatzustand flussig
Farbe weil3
Geruch arttypisch

9.2

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

100 °C

Entzindbarkeit

nicht relevant

Flammpunkt

nicht bestimmt

Zindtemperatur

nicht anwendbar

pH-Wert

8,4-8,9(20°C)

Dynamische Viskositat

2.800-3.200 mPa s

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

in jedem Verhaltnis mischbar

Verteilungskoeffizient

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

keine Information verfuigbar

Dampfdruck

23 hPa bei 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

1,267 9/¢m3 bei 20 °C

Relative Dampfdichte

zu dieser Eigenschaft liegen keine Informatio-
nen vor

Partikeleigenschaften

nicht relevant (flussig)

Weitere sicherheitstechnische KenngréfRen

Explosive Eigenschaften

Trifft nicht zu (siehe Anmerkung in Kapitel 16)

Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Gefahrenklassen gemal GHS (physikalische
Gefahren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Osterreich: de
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Mischbarkeit Vollstandig mit Wasser mischbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.

Chemische Stabilitat
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu er-
wartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.

Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verscht-
ten und Erwdrmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prufdaten fir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).
Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)

Dieses Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung gemal der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 oral 450 M9/ g
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 inhalativ: Staub/Nebel 0,21 M9/,/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfugbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verflgbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfugbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfligbar.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Nicht gelistet.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Fur die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen ein-
holen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte und gereinigte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefthrt werden. Kontaminierte
Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Einschldgige Rechtsvorschriften Giber Abfall
Abfallverzeichnis, Entscheidung 2000/532/EG Uber ein Abfallverzeichnis

- Produkt
080116  wassrige Schlamme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15
fallen

- Verpackungen
150102  Verpackungen aus Kunststoff
150104  Verpackungen aus Metall

Abfallverzeichnis (ONORM S 2100)
55503: Lack- und Farbschlamm.
- Restentleerte Verpackungen (ja nach angefihrtem Recyclingcode gemaf3 der Richtlinie 94/62/EG auf der Ver-
packung)
35105: Eisenmetallemballagen (Recyclingcode FE40).
57118: Kunststoffemballagen und -behaltnisse (Recyclingcodes: PETO1, PE-HD02, PE-LD04 oder PPQ5).
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Entsorgungsmethoden:

Produkt

Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Abfélle, Gebinde mussen in ge-
sicherter Weise beseitigt, entsorgt werden.

Verpackungen

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wie-
derverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederver-
wertung nicht durchfihrbar ist.

Hinweise zur Entsorgung:

Produkt

Die Entsorgung dieses Produktes sowie seiner Losungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung
der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behor-
den erfolgen. Uberschisse sind einem anerkannten Abfallbeseitigungsunternehmen (Entsorger/Verwerter) zu
Ubergeben, entsorgen.

Verpackungen

Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen muss von den zustandi-
gen Abfallbehdrden Uber die Klassifizierung leerer Gebinde, Verpackungen Rat eingeholt werden. Leere Gebin-
de sollten sortenrein zur Entsorgung, Verwertung gebracht werden. Bei lizenzierten Gebinden, Verpackungen
besteht gegebenenfalls die Mdglichkeit der kostenlosen Entsorgung Uber Systempartner. Gebinde mit Restin-
halten sind in Ubereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Hinweise zur Reinigung der Verpackung finden sich im Technischen Merkblatt.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass
er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1
14.2
14.3
14.4
145

14.6

14.7

UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

Transportgefahrenklassen keine

Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemal den Gefahr-
gutvorschriften

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafR IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut befdrdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf Stra3e, Schiene oder Binnenwasserstral3en
(ADR/RID/ADN) - Zusétzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.
Internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG) -
Zusatzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fir den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
nicht relevant

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fir die An- | Anm.
wendung in Betrieben der unteren und
oberen Klasse

nicht zugeordnet

Decopaint-Richtlinie (2004/42/ec)

VOC-Gehalt 3,169 %
509/,

Richtlinie tiber Industriemissionen (IE-Richtlinie) (2010/75/Eu)

VOC-Gehalt 2,011 %
25,48 9/,

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeréten (RoHS)

kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fur
Explosivstoffe
kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung uber persistente organische Schadstoffe (POP)
kein Bestandeteil ist gelistet

Nationale Vorschriften (Osterreich)
Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (VbF) nicht anwendbar

- VbF (Gruppe und nicht anwendbar
Gefahrenklasse)

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefahrdend

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 10 (brennbare Flissigkeiten)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Ab- Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
schnitt heits-
rele-
vant
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicher- | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicher- ja
heitsdatenblatt bereitstellt: heitsdatenblatt bereitstellt:
Hersteller/Lieferant: Hersteller/Lieferant:
HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstralRe 11 Hornbachstral3e 11
Bornheim Bornheim
Deutschland Deutschland
Telefon: +49 6348 6000 Telefon: +49 6348 6000
E-Mail: gefahrstoff@hornbach.com E-Mail:
qualitaetsmanagement@hornbach.com
2.2 - Ergadnzende Gefahrenmerkmale: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
2.3 Endokrinschadliche Eigenschaften: ja
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in
einer Konzentration von = 0,1%.
3.2 _ Beschreibung des Gemischs: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 _ Beschreibung des Gemischs: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 Anmerkungen: ja
Voller Wortlaut der Abklrzungen in AB-
SCHNITT 16. Dieses Gemisch beinhaltet > 1%
Titandioxid (CAS 13463-67-7). Die Einstufung
von Titandioxid in Anhang VI gilt nicht fur
dieses Gemisch gemal der Anmerkung 10.
6.3 Hinweise wie verschittete Materialien an der | Hinweise wie verschittete Materialien an der ja
Ausbreitung gehindert werden kénnen: Ausbreitung gehindert werden kénnen:
Abdecken der Kanalisationen, Kontaminier- Abdecken der Kanalisationen, Kontaminier-
tes Material in Originalbehalter oder geeig- tes Material in Originalbehalter fillen, Behal-
nete Behalter fullen, Behalter schlieRen und ter schlieRen und
als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
6.3 Weitere Angaben betreffend Verschiitten Weitere Angaben betreffend Verschiitten ja
und Freisetzung: und Freisetzung:
In geeigneten Behdltern zur Entsorgung In Originalbehaltern zur Entsorgung bringen.
bringen. Den betroffenen Bereich beliften. Den betroffenen Bereich beliften.
7.2 Beherrschung von Wirkungen: Beherrschung von Wirkungen: ja
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch Nicht durchstechen oder verbrennen, auch
nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrah- nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrah-
lung geschitzt. An einem gut belifteten Ort lung schutzen. An einem gut beliifteten Ort
aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schiit- | aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schit-
zen. Fur gute Bellftung sorgen!. Geoffnete zen. Fur gute BelUftung sorgen!. Geoffnete
Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht | Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht
lagern, um ein Auslaufen zu verhindern. lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.
In Originalbehaltern aufbewahren. Lager- In Originalbehéltern aufbewahren. Lager-
temperatur von 10 °C/50 °F und bis 30 °C/86 | temperatur von 10 °C/50 °F und bis 30 °C/86
°F. °F.
8.1 Grenzwerte fir die berufsbedingte Expositi- ja
_on (Arbeitsplatzgrenzwerte):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.1 Relevante DNEL von Bestandteilen: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
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Ab- Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
schnitt heits-
rele-
vant
8.1 Relevante PNEC von Bestandteilen: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Umwelt- Begrenzung und Uberwachung der Umwelt- ja
exposition: exposition:
Zur Vermeidung einer Kontamination der Zur Vermeidung einer Kontamination der
Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Umwelt Originalbehalter verwenden. Das
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Eindringen in die Kanalisation oder in Ober-
Oberflachen- und Grundwasser verhindern. flachen- und Grundwasser verhindern.
9.1 Untere und obere Explosionsgrenze: ja
nicht bestimmt keine Information verfugbar
9.1 Relative Dampfdichte: ja
zu dieser Eigenschaft liegen keine Informa-
tionen vor
9.1 Partikeleigenschaften: Partikeleigenschaften: ja
es liegen keine Daten vor nicht relevant (flussig)
9.1 Weitere sicherheitstechnische Kenngréf3en ja
9.1 Explosive Eigenschaften: ja
Trifft nicht zu (siehe Anmerkung in Kapitel
16)
10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen: ja
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen be-
kannt.
111 Schatzwert akuter Toxizitat (ATE) von Be- ja
B standteilen:
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
11.1 Sensibilisierung der Atemwege oder der Sensibilisierung der Atemwege oder der ja
Haut: Haut:
Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reakti- Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann all-
onsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothia- ergische Reaktionen hervorrufen.
zol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorru-
fen.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften: ja
Nicht gelistet.
13.1 Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackun- | Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackun- ja
en: gen:
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen Vollstandig entleerte und gereinigte Ver-
einer Verwertung zugefuhrt werden. Konta- packungen kénnen einer Verwertung zuge-
minierte Verpackungen sind wie der Stoff zu | fuhrt werden. Kontaminierte Verpackungen
behandeln. sind wie der Stoff zu behandeln.
13.1 . - Produkt: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
131 R - Verpackungen: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
13.1 Abfallverzeichnis (ONORM S 2100): Abfallverzeichnis (ONORM S 2100): ja
55503: Lack- und Farbschlamm. 55503: Lack- und Farbschlamm.- Restentleer-
te Verpackungen (ja nach angefiihrtem Recy-
clingcode gemaf3 der Richtlinie 94/62/EG auf
der Verpackung)
35105: Eisenmetallemballagen (Recyclingco-
de FE40).
57118: Kunststoffemballagen und -behaltnis-
se (Recyclingcodes: PET01, PE-HDO02, PE-LD04
oder PP0O5).
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Ab- Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
schnitt heits-
rele-
vant
13.1 Verpackungen: Verpackungen: ja
Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicher- Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicher-
heitsdatenblatt bereitgestellten Informatio- heitsdatenblatt bereitgestellten Informatio-
nen muss von den zustandigen Abfallbehor- nen muss von den zustandigen Abfallbehor-
den Uber die Klassifizierung leerer Gebinde, den Uber die Klassifizierung leerer Gebinde,
Verpackungen Rat eingeholt werden. Leere Verpackungen Rat eingeholt werden. Leere
Gebinde sollten sortenrein zur Entsorgung, Gebinde sollten sortenrein zur Entsorgung,
Verwertung gebracht werden. Bei lizenzier- Verwertung gebracht werden. Bei lizenzier-
ten Gebinden, Verpackungen besteht gege- ten Gebinden, Verpackungen besteht gege-
benenfalls die Méglichkeit der kostenlosen benenfalls die Méglichkeit der kostenlosen
Entsorgung Uber Systempartner. Gebinde Entsorgung Uber Systempartner. Gebinde
mit Restinhalten sind in Ubereinstimmung mit Restinhalten sind in Ubereinstimmung
mit lokalen und nationalen gesetzlichen Be- mit lokalen und nationalen gesetzlichen Be-
stimmungen zu entsorgen. stimmungen zu entsorgen.
Hinweise zur Reinigung der Verpackung fin-
den sich im Technischen Merkblatt.
14.1 UN-Nummer UN-Nummer oder ID-Nummer: ja
unterliegt nicht den Transportvorschriften
14.1 ADN: ja
9002
14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung: ja
nicht relevant
14.2 ADN: ja
STOFFE MIT EINER ZUNDTEMPERATUR <
200°C, n.a.g.
14.3 Transportgefahrenklassen Transportgefahrenklassen: ja
keine
14.3 ADN: ja
3
14.7 Beférderung gefahrlicher Guter auf Strale, Beférderung gefahrlicher Guter auf Strale, ja
Schiene oder Binnenwasserstral3en Schiene oder BinnenwasserstralRen
(ADR/RID/ADN) - Zusatzliche Angaben: (ADR/RID/ADN) - Zusatzliche Angaben:
nicht zugeordnet Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR,
RID und ADN.
14.7 Europaisches Ubereinkommen (iber die in- ja
ternationale Beforderung gefahrlicher Guter
auf Binnenwasserstraf8en (ADN) - Zusatzliche
Angaben
14.7 Klassifizierungscode: ja
5
14.7 Anzahl der Kegel/blauen Lichter: ja
0
15.1 Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe ja
(REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenli-
ste:
nicht relevant
15.1 VOC-Gehalt: VOC-Gehalt: ja
3,657 % 3,169 %
509/ 50 9/,
15.1 VOC-Gehalt: VOC-Gehalt: ja
3,359 % 2,011 %
42,56 9/, 25,48 9/
15.1 Wasserrahmenrichtlinie (WRR) ja
15.1 Liste der Schadstoffe (WRR): ja
Osterreich: de Seite: 14 /17



Sicherheitsdatenblatt

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Tiger Fenster Tiiren Decklack M

Version: 3.0 Uberarbeitet am: 03.11.2025
Ausgabedatum: 03.11.2025:
Ab- Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
schnitt heits-
rele-
vant
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 Verordnung Uber die Vermarktung und Ver- ja
wendung von Ausgangsstoffen fir Explosiv-
stoffe:
kein Bestandteil ist gelistet
15.1 Verordnung Uber persistente organische ja
Schadstoffe (POP):
kein Bestandeteil ist gelistet
16 _Abkilrzungen und Akronyme: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
16 Liste der einschlagigen Satze (Code und ja
Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angege-
ben):
Anderung in der Auflistung (Tabelle)

Abkurzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in
Durchfuhrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und
2000/39/EG
Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de na-
vigation intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrli-
cher Guter auf Binnenwasserstral3en)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkom-
men Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StralRe)
Aquatic Acute

Aquatic Chro-

Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat)

Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
nic
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
Schlussel, der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classificati-
on, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefdhrlicher
Guter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigung)
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige
EC-Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit.

Augenreizend
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen ent-
wickelt haben
GKV Grenzwerteverordnung
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung gefahrli-
cher Guter mit Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Iden-
tifizierungs-Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
Kzw Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
M-Faktor Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewassergefdhrdend, Katego-
rie 1, oder als chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und
wird verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem
der Stoff vorhanden ist, vorgenommen werden kann
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SMwW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)
VbF Verordnung (ber brennbare Flissigkeiten (Osterreich)
voC Volatile Organic Compounds (fllichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit

2020/878/EU.

Beforderung gefahrlicher Guter auf StraRe, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN). Internationaler
Code fur die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for
the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Glter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren
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Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prufergebnissen des
Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemisch-
bestandteilen (Additivitatsformel).

Liste der einschlégigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Anmerkung zur unteren Explosionsgrenze bei wasserverdiinnbaren Lacken:

Siehe PTB-Forschungsbericht PEx5 200500185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, Septem-
ber 2005 und Bericht PTB-W-57, Februar 1994.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde aus-
schlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieRlich fur dieses vorgesehen.

Osterreich: de Seite: 17 /17



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen
	Verwendungen, von denen abgeraten wird

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	- Signalwort
	- Piktogramme
	
	



	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs
	

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

	Beherrschung von Wirkungen
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	

	
	
	


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	pH-Wert
	Dynamische Viskosität
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	 
 Verteilungskoeffizient
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	 
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften

	 
 Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	Explosive Eigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Mischbarkeit



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall
	Abfallverzeichnis, Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis
	Abfallverzeichnis (ÖNORM S 2100)
	
	Entsorgungsmethoden:

	Produkt
	Verpackungen

	Hinweise zur Entsorgung:

	Produkt

	Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	Decopaint-Richtlinie (2004/42/EC)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industriemissionen (IE-Richtlinie) (2010/75/EU)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Österreich)
	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)
	- VbF (Gruppe und Gefahrenklasse)


	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)



	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	Anmerkung zur unteren Explosionsgrenze bei wasserverdünnbaren Lacken:
	Haftungsausschluss


